
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2002/6/11 1Ob38/02y,
10Ob81/04s

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.06.2002

Norm

AußStrG §2 A. ZPO §483 Abs3

Rechtssatz

§ 483 Abs 3 ZPO ist im Verfahren außer Streitsachen auch auf die Einschränkung eines Begehrens im Zuge des

Rechtsmittelverfahrens (hier Einschränkung eines Begehrens auf Gewährung von Unterhaltsvorschüssen)

anzuwenden. Im Revisionsrekursverfahren sind demnach die Beschlüsse der Vorinstanzen im Umfang der

Einschränkung als wirkungslos festzustellen.

Entscheidungstexte

1 Ob 38/02y

Entscheidungstext OGH 11.06.2002 1 Ob 38/02y

10 Ob 81/04s

Entscheidungstext OGH 23.11.2004 10 Ob 81/04s

Vgl auch; Beisatz: Aus Anlass eines absolut unzulässigen Rechtsmittels kann der Oberste Gerichtshof den

Ausspruch über die teilweise Wirkungslosigkeit der Entscheidungen der Vorinstanzen nicht nachholen. (T1)
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